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Hebammengebühren-
verordnung (HebGV)



Liebe Hebamme, sehr geehrte Kundin,
in dieser Broschüre finden Sie die neue Gebührenverordnung.
Die wesentlichen Neuerungen sind:
• Die Gebühren wurden um rund 6,5 % erhöht.
• Komplette Neuregelung der Auslagenerstattung (§3)

Sämtliche Änderungen haben wir mit einer Doppellinie kennt-
lich gemacht.

Für welche Länder gilt die neue GebO?
Die Gebühren gelten für alle Kassenrechnungen bundesweit.

Für Privatrechnungen gilt in einigen Bundesländern automatisch
die Verdopplung der Gebührenpreise. Genaue Infos finden auf
der letzten Seite.

Besonderheiten in den Neuen Bundesländern
Grundsätzlich gilt im Hebammengebührenrecht wie im allgemei-
nen Sozialversicherungsrecht stets das Recht des Leistungsorts.
Maßgeblich ist, wo die Leistung erbracht wird. Es ist unerheb-
lich, wo die Hebamme wohnt bzw. Ihre Praxis hat.

Hat eine Hebamme ihre Leistung auf dem Gebiet der
neuen Bundesländer erbracht, kann sie Ihre Leistung nur
mit 90 % der Gebühren berechnen.

Hat eine Hebamme ihre Leistung auf dem Gebiet der
alten Bundesländer (oder Ost-Berlin) erbracht, kann sie ihre Lei-
stung mit 100 % der Gebühren berechnen.

Vorteil für HebRech-Kundinnen
HebRech erkennt anhand des eingetragenen Geburtsdatums
automatisch, welche GebO angewendet werden muss. Die
HebRech-typischen Automatikfunktionen haben wir im Text
grau hinterlegt.

Diese Broschüre haben wir mit großer Sorgfalt zusammenge-
stellt. Dennoch sind alle Angaben ohne Gewähr.

Ihr

(Christoph Zimmermann
für das gesamte HebRech-Team)
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Hebammen-Gebührenverordnung (HebGV)
vom 28. Oktober 1986 in der Fassung vom 21. Juli 2004

§1 Anwendungsbereich
(1) Die Vergütungen für die Leistungen der freiberuflichen Hebammen
im Rahmen der Hebammenhilfe in der gesetzlichen Krankenversicherung
bestimmen sich nach dieser Verordnung.

(2) Als Hebammen im Sinne dieser Verordnung gelten auch Entbindungs-
pfleger.

§2 Vergütungen
(1) Als Vergütungen zahlen die Krankenkassen nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieser Verordnung Gebühren für die in der für den jeweiligen
Abrechnungszeitraum bestimmten Fassung des Gebührenverzeichnisses
(Anlage) genannten Leistungen, Ersatz von Auslagen und Wegegeld.

(2) Als Nacht gilt die Zeit von 20 bis 8 Uhr.

§3 Auslagen
(1) Als Auslagen kann die Hebamme neben den für die einzelnen
Leistungen vorgesehenen Gebühren nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6
die ihr entstandenen Kosten der für die Vorsorgeuntersuchung der
Schwangeren, für die Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder We-
hen, für die Hilfe bei einer Geburt, für die Überwachung des Wochen-
bettverlaufs, sowie für die Unterstützung bei Stillschwierigkeiten notwen-
digen Materialien und apothekenpflichtigen Arzneimittel berechnen, die
mit ihrer Anwendung verbraucht sind oder zur weiteren Verwendung
überlassen werden. Dabei ist auf wirtschaftliche Beschaffung zu achten.
Lebensmittel sowie Diätetika nach §1 des Lebensmittel- und Bedarfsge-
genständegesetzes, sowie Kosmetika und Körperpflegeprodukte können
nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet wer-
den.

Ab wann gilt die neue GebO?
Stichtag für die Gültigkeit ist das Geburtsdatum des Kindes (nicht das
Behandlungsdatum!).

Das heißt: Wenn ein Kind vor dem 24.7.2004 zur Welt gekommen ist,
gilt die alte Gebührenordnung für die gesamte Hebammenbetreuung.
Das betrifft auch die Nachsorge- und Rückbildungspositionen, die nach
dem 24.7.2004 stattgefunden haben. Ist das Kind am 24.7.2004 oder
später geboren, gilt entsprechend die neue Gebührenordnung auch für
Leistungen, die vor dem 24.7.2004 stattgefunden haben (z.B. Hilfe bei
Beschwerden, Kurse, Vorsorge, usw.).
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(2) Auslagen für mit der Anwendung verbrauchte oder zur weiteren
Verwendung überlassene Materialien sind ausschließlich als Pauschalen
ohne Einzelnachweis abzurechnen. Die Pauschalen betragen:
a) Für jede einzelne Vorsorgeuntersuchung 2,50 Euro,
b) für die Hilfe bei einer Geburt 31,00 Euro sowie für die Versorgung
einer Naht bei Geburtsverletzungen zusätzlich 27,50 Euro sowie
c) für die gesamte Zeit der Wochenbettbetreuung 24,50 Euro, wenn
diese nicht mehr als vier Tage nach der Geburt übernommen wird; bei
späterer Übernahme der Betreuung beträgt die Pauschale für die gesamte
Zeit der Wochenbettbetreuung 13,30 Euro.

(3) Zusätzlich zu den Pauschalen nach Materialienbedarf nach Absatz 2
können die entstandenen Kosten für die im Zusammenhang mit den in
Absatz 1 genannten Leistungen notwendige apothekenpflichtige Arznei-
mittel nach Maßgabe der Absätze 4 bis 6 berechnet werden, sofern diese
Arzneimittel verbraucht oder zur weiteren Verwendung überlassen wur-
den. Für diese Arzneimittel trägt die Krankenkasse die Kosten höchstens
bis zur Höhe des Betrages, der sich nach der Arzneimittel-Preisverord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ergibt. Die
Arzneimittel sind in der Abrechnung einzeln aufzulisten.

(4) Aus den Wirkstoffgruppen der
a) Antidiarrhoika,
b) Antiemetika,
c) Antihypotonika,
d) Dermatika - mit Ausnahme der zur Wundversorgung oder zur Entzün-
dungsbehandlung zugelassenen und bei der Mutter und/oder bei den
Neugeborenen anwendbaren Dermatika - ,
e) Ophtalmika,
f) Vitamin D - auch in Kombination mit Fluorsalzen -, sowie
g) Vitamin K
darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgröße berechnet
werden.

Aus der Wirkstoffgruppen der
a) Antimykotika,
b) Carminativa und
c) Galle- und Lebertherapeutika
darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgröße berechnet
werden, wenn zuvor allgemeine nicht medikamentöse Maßnahmen wie
zum Beispiel diätetischer oder physikalischer Art ohne ausreichenden
Erfolg angewandt wurden.

(5) Kosten für Arzneimittel, die
a) nicht der Apothekenpflicht unterliegen,
b) nach der Verordnung über verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht
an Hebammen abgegeben werden dürfen,
c) nach § 34, Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in der bis
zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ausgeschlossen sind,
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d) nach §34, Absatz 1, Satz 7 und Absatz 3 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch ausgeschlossen sind oder
e) im Rahmen nicht allgemein anerkannter Therapieverfahren eingesetzt
werden,
können nicht berechnet werden.

(6) Für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen der Phytothe-
rapie, der Homöopathie sowie der anthroposophischen Therapierichtun-
gen gelten die Absätze 3 bis 5 entsprechend. Arzneimittel, die der
homöopathischen oder anthroposophischen Therapierichtung zugeord-
net werden, können berechnet werden, wenn aus den jeweiligen Arznei-
mittelbild Wirkungen und Anwendungen ableitbar sind, die in den Tätig-
keitsbereich der Hebammenhilfe fallen.

(7) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die für die Wahrneh-
mung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten Maßgeblichen Spitzenor-
ganisationen der Hebammen regeln das Nähere über die Abrechnung
nach den Absätzen 2 bis 6 in einer Vereinbarung.

§4 Wegegeld
(1) Die Hebamme erhält für jeden Besuch aus Anlass einer abrechnungs-
fähigen Leistung Wegegeld; hierdurch sind auch Zeitversäumnisse abge-
golten. Wege zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und
einem Krankenhaus zur Ableistung eines Schichtdienstes sind nicht be-
rechnungsfähig.

(2) Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden als Wegegeld die
Fahrtkosten erstattet. In den übrigen Fällen beträgt das Wegegeld

a) bei einer Entfernung von nicht mehr als zwei Kilometern zwischen der
Wohnung oder Praxis der Hebamme und der Stelle der Leistung
1,55 Euro, bei Nacht 2,20 Euro,

b) bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern zwischen der
Wohnung oder der Praxis der Hebamme und der Stelle der Leistung für
jeden zurückgelegten Kilometer 0,55 Euro, bei Nacht 0,75 Euro.

(3) Hat eine andere als die nächstwohnende Hebamme Hilfe geleistet, so
kann die Krankenkasse die Zahlung des dadurch entstehenden Mehrbe-
trages an Wegegeld ablehnen, wenn der Weg von der Stelle der Leistung
zur Wohnung oder Praxis der anderen Hebamme mehr als 20 Kilometer
länger ist als zur Wohnung oder Praxis der nächstwohnenden Hebamme.
Dies gilt nicht, wenn das Wegegeld anfällt, weil mehrere Hebammen die
Dienstleistungen in einem Krankenhaus nach einem vereinbarten Einsatz-
plan ausführen oder wenn die Zuziehung der anderen Hebamme nach
der gesonderten Lage des Falles aus anderen Gründen gerechtfertigt war.

(4) Besucht die Hebamme mehrere Frauen auf einem Weg, ist das
Wegegeld insgesamt nur einmal und nur anteilig nach dem Verhältnis der
zurückgelegten Gesamtstrecke zu der Zahl der besuchten Frauen zu
berechnen.
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§5 Abrechnung mit den Krankenkassen
(1) Die Hebamme soll ihre Rechnung innerhalb eines Monats nach der
Entbindung bei der zuständigen Krankenkasse einreichen. Die Rechnung
muss alle zur Prüfung des Anspruchs notwendigen Angaben, insbesonde-
re die Angaben nach § 291 Abs. 2, Satz 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 sowie 9 und
10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch enthalten.

(2) In der Rechnung sind die berechneten Leistungen mit ihrem jeweiligen
Datum und, soweit dies für die Höhe der Vergütung von Bedeutung ist,
auch Zeit und Dauer der abgerechneten Leistungen anzugeben. Ist im
Gebührenverzeichnis eine ärztliche Anordnung vorgeschrieben, so ist
diese der Rechnung beizufügen.

(3) Bei der Abrechnung sind die von den Spitzenverbänden der Kranken-
kassen gemeinsame erstellten Richtlinien nach §302, Absatz 2 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch über Form und Inhalt des Abrechnungsverfah-
rens zu beachten.

(4) Die Krankenkasse hat die Rechnung innerhalb von drei Wochen nach
Rechnungseingang zu begleichen, soweit eine Leistungspflicht besteht.
Wird die Rechnung beanstandet, hat die Krankenkasse der Hebamme
innerhalb derselben Frist den Grund der Beanstandung mitzuteilen und,
sofern sich die Beanstandung nur auf einen Teil der Rechnung erstreckt,
den unstreitigen Rechnungsbetrag zu zahlen.

(5) Jede Hebamme verwendet bei der Abrechnung mit den Krankenkas-
sen das Kennzeichen nach §293 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
Rechnet eine Hebamme ihre Leistungen über eine zentrale Stelle ab, so
ist in der Abrechnung neben dem Kennzeichen der abrechnenden Stelle
das Kennzeichen der Hebamme anzugeben. Die unter den Kennzeichen
gespeicherten Angaben sind verbindlich für das Abrechnungsverfahren.
Änderungen der unter dem Kennzeichen gespeicherten Daten sind der
mit der Vergabe und Pflege des Kennzeichen beauftragten Stelle unver-
züglich mitzuteilen.

§6 Übergangsvorschrift
Diese Verordnung in der Fassung der Verordnung vom 21. Juli 2004
(BGBl. 1, S. 1731) findet bei Geburten und Fehlgeburten vom Inkraftreten
dieser Verordnung an mit der Maßgabe Anwendung, dass für die Vergü-
tung sämtlicher Hilfeleistungen die Gebühren nach der vom Inkraftreten
dieser Verordnung (24. Juli 2004) an geltenden Fassung des Gebühren-
verzeichnisses dieser Verordnung zu berechnen sind.

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(Das Bundesgesetzblatt erschien am 23. Juli 2004).

Der Bundesrat hat zugestimmt
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A. Leistungen der Mutterschaftsvorsorge und
Schwangerenbetreuung

Für alle Vorsorgepositionen (außer Ziffer 7):
HebRech-Automatikfunktion ‘00A’

(1) Beratung der Schwangeren, auch fernmündlich 5,45 4,91

Die Gebühr nach Nummer 1 ist während der
Schwangerschaft insgesamt höchstens zwölfmal be-
rechnungsfähig. Sie ist an demselben Tag neben
Leistungen nach den Nummern 2, 4, 5 und 8 nicht
berechnungsfähig.

(2) Vorsorgeuntersuchung der Schwangeren nach
Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses über die ärztliche Betreuung
während der Schwangerschaft und nach der
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der je-
weils geltenden Fassung.

21,80 19,62

Die Vorsorgeuntersuchung umfasst folgende Leistun-
gen: Gewichtskontrolle, Blutdruckmessung, Urinun-
tersuchung auf Eiweiß und Zucker, Kontrolle des
Standes der Gebärmutter, Feststellung der Lage,
Stellung und Haltung des Kindes, Kontrolle der kind-
lichen Herztöne, allgemeine Beratung der Schwan-
geren, Dokumentation im Mutterpass des Gemein-
samen Bundesausschusses in der jeweils geltenden
Fassung
Die Gebühr nach Nummer 2 ist berechnungsfähig
a) bei normalem Schwangerschaftsverlauf,
b) bei pathologischem Schwangerschaftsverlauf,
wenn die Hebamme die Vorsorgeuntersuchung auf
ärztliche Anordnung vornimmt oder wenn die
Schwangere wegen des pathologischen Schwanger-
schaftsverlaufs ärztliche Betreuung trotz Empfehlung
der Hebamme nicht in Anspruch nehmen möchte.
Die Vorsorgeuntersuchungen sollen im Abstand von
vier Wochen stattfinden; in den letzten zwei Schwan-
gerschaftsmonaten sind je zwei Vorsorgeuntersu-
chungen angezeigt.

(3) Entnahme von Körpermaterial zur Durchfüh-
rung notwendiger Laboruntersuchungen im
Rahmen der Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses über die ärztliche Betreuung
während der Schwangerschaft und nach der
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der je-
weils geltenden Fassung, je Entnahme, ein-
schließlich Veranlassung der Laboruntersu-
chung(en), Versand- und Portokosten, Doku-

5,45 4,91

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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mentation im Mutterpass nach den Mutter-
schafts-Richtlinien und Befundübermittlung
Die Leistungen nach den Nummern 2 und 3 sind nur
berechnungsfähig, soweit sie nicht bereits im Mutter-
pass dokumentiert sind.

(4) Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder
bei Wehen, für jede angefangene halbe Stunde

13,60 12,24

(5) Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder
bei Wehen bei Nacht, an Samstagen ab 12 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen, für jede ange-
fangene halbe Stunde

16,90 15,21

Dauert die Leistung nach den Nummern 4 und 5
länger als drei Stunden, so ist die Notwendigkeit der
über drei Stunden hinausgehenden Hilfe in der Rech-
nung zu begründen.

(6) Kardiographische Überwachung bei Indikatio-
nen nach Maßgabe der Anlage 2 zu den Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses über
die ärztliche Betreuung während der Schwan-
gerschaft und nach der Entbindung (Mutter-
schafts-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fas-
sung einschließlich Dokumentation im Mutter-
pass nach den Mutterschafts-Richtlinien in der
jeweils geltenden Fassung

6,00 5,40

Die Gebühr für die Leistung nach Nummer 6 ist je
Tag höchstens zweimal berechnungsfähig, es sei
denn, dass weitere Überwachungen an einem Tag
ärztlich angeordnet werden.

(7) Geburtsvorbereitung bei Unterweisung in der
Gruppe, bis zu zehn Schwangere je Gruppe und
höchstens 14 Stunden, für jede Schwangere je
Unterrichtsstunde (60 Minuten)

5,45 4,91

HebRech-Automatikfunktion ‘00F’ / ‘00G’

(8) Geburtsvorbereitung bei Einzelunterweisung auf
ärztliche Anordnung, höchstens 14 Stunden, je
Unterrichtsstunde (60 Minuten)

13,60 12,24

Die Gebühren für die Leistungen nach den Nummern
7 und 8 umfassen insbesondere die Unterrichtung
über den Schwangerschaftsverlauf, die psychische
Vorbereitung auf Geburt und Wochenbett, gymna-
stische Übungen, Entspannungsübungen und Übun-
gen der Atemtechnik.

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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B. Geburtshilfe

Für alle Geburtspositionen (außer Ziffer 19
und 20): HebRech-Automatikfunktion ‘00E’

(9) Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem
Krankenhaus

190,60 171,54

(10) Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer
Einrichtung unter ärztlicher Leitung

190,60 171,54

(11) Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer
von Hebammen geleiteten Einrichtung

340,30 306,27

(12) Hilfe bei einer Hausgeburt 408,40 367,56

(13) Hilfe bei einer Fehlgeburt 89,80 80,82

Die Gebühren für die Leistungen nach den Nummern
9 bis 13 umfassen mit Ausnahme der gegebenenfalls
gesondert berechnungsfähigen Leistung nach Num-
mer 14 die Hilfe für die Dauer von bis zu acht
Stunden vor der Geburt des Kindes oder einer Fehl-
geburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei
Stunden danach einschließlich aller damit verbunde-
nen Leistungen und Dokumentationen. Die jeweilige
Gebühr steht der Hebamme auch dann zu, wenn sie
erst nach der Geburt, jedoch vor Vollendung der
Versorgung der Mutter und des Kindes Hilfe leisten
konnte.

(14) Versorgung eines Dammschnitts oder eines
Dammrisses I. oder II. Grades

24,00 21,60

(15) Zuschlag für die Hilfe bei der Geburt von Zwil-
lingen und mehr Kindern, für das zweite und
jedes weitere Kind, je Kind

54,50 49,05

(16) Hilfe bei einer nicht vollendeten Geburt in einem
Krankenhaus oder in einer außerklinischen Ein-
richtung unter ärztlicher Leitung

98,00 88,20

Die Gebühr für die Leistung nach Nummer 16 um-
fasst die Hilfe für die Dauer von bis zu fünf Stunden
vor Beendigung der Geburtshilfe einschließlich aller
damit verbundenen Leistungen. Sie ist nur berech-
nungsfähig, wenn die Schwangere in ein anderes
Krankenhaus verlegt wird und die Hebamme dort
keine weitere Hilfe leistet.

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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(17) Hilfe bei einer nicht vollendeten Hausgeburt
oder einer nicht vollendeten außerklinischen
Geburt in einer von Hebammen geleiteten Ein-
richtung

136,10 122,49

Die Gebühr für die Leistung nach Nummer 17 umfasst
die Hilfe für die Dauer von bis zu fünf Stunden vor
Beendigung der Geburtshilfe einschließlich aller damit
verbundenen Leistungen. Sie ist nur in unmittelbarem
Zusammenhang mit einer Hausgeburt oder einer
außerklinischen Geburt in einer von Hebammen ge-
leiteten Einrichtung berechnungsfähig, wenn die Heb-
amme die vorher geplante und bereits begonnene
Hausgeburt oderaußerklinischeGeburtaufgrundunvor-
hergesehenerUmständeabbrechenmussunddieHeb-
amme die Schwangere in ein Krankenhaus überweist
oder begleitet und dort keine weitere Hilfe leistet.

(18) Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern
9 bis 13, 16 und 17 bei Hilfe bei Nacht, an
Samstagen ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Feier-
tagen.

25%

Der Zuschlag beträgt 25 von Hundert der jeweiligen
Gebühr. Maßgebend für die Berechnungsfähigkeit
des Zuschlags ist bei den Leistungen nach den Num-
mer 9 bis 12 der Zeitpunkt der Geburt, bei der
Leistung nach Nummer 13 der Zeitpunkt der Fehl-
geburt und bei den Leistungen nach den Nummer
16 und 17 der Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe.

(19) Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehl-
geburt durch eine zweite Hebamme, für jede
angefangene halbe Stunde

13,60 12,24

HebRech-Automatikfunktion ‘00I’

(20) Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehl-
geburt durch eine zweite Hebamme bei Nacht,
an Samstagen ab 12.00 Uhr sowie an Sonn- und
Feiertagen, für jede angefangene halbe Stunde

16,90 15,21

HebRech-Automatikfunktion ‘00I’
Gebühren für Leistungen nach den Nummer 19 und
20 sind für eine Hilfeleistung der zweiten Hebamme
von bis zu vier Stunden berechnungsfähig. Dies gilt
entsprechend, wenn die Geburt oder Fehlgeburt
nicht außerklinisch vollendet wird.

(21) Perinatalerhebung bei einer außerklinischen Ge-
burt nach vorgeschriebenem Formblatt ein-
schließlich Versand- und Portokosten

5,45 4,91

Mit der Gebühr sind auch die Kosten für die Auswer-
tung (und den Druck) des Formblatts abgegolten.

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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C. Leistungen während des Wochenbetts

Allgemeine Bestimmungen

a) DieLeistungennachden Nummern22 bis 35dienenderÜberwachung
des Wochenbettverlaufs und umfassen insbesondere die Beratung, Be-
treuung und/oder Versorgung von Mutter und Kind einschließlich aller
damit verbundenen Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach den
Nummern 36 und 37. Die Leistungen nach den Nummern 22 bis 33, 35
und 37 sind auch nach einer Fehlgeburt berechnungsfähig.

b) In den ersten zehn Tagen nach der Geburt ist an demselben Tag
jeweils ein Besuch nach den Nummern 22, 23, 27, 28, 30 oder 31
berechnungsfähig. Wird der erste Besuch bereits am Tage der Geburt
ausgeführt, können weitere Besuche nach den Nummer 22, 23, 27,
28, 30 oder 31 nur für die folgenden neun Tage berechnet werden.
Wird die Wochenbettbetreuung erst im Laufe der ersten zehn Tage
nach der Geburt von einer anderen Hebamme übernommen, werden
die Besuche bis zum 10. Tag nach der Geburt vergütet. Bei fernmünd-
licher Beratung, die in den ersten zehn Tagen nach der Geburt einen
Besuch nach den Nummern 22, 23, 27, 28, 30 oder 31 ersetzt, ist eine
Gebühr analog Nummer 35 berechnungsfähig.

c) In dem Zeitraum zwischen dem 11. Tag nach der Geburt bis zum
Ablauf von acht Wochen nach der Geburt sind insgesamt bis zu 16
Leistungen nach den Nummern 22, 23, 25 bis 33 oder 35 berech-
nungsfähig, weitere Besuche nach den Nummern 25, 26, 29, 32 oder
33 dabei jedoch nur nach Maßgabe der Allgemeinen Bestimmungen
nach Buchstabe d. Mehr als 16 Leistungen nach den Nummern 22, 23,
25 bis 33 oder 35 sind in diesem Zeitraum nur berechnungsfähig,
soweit sie ärztlich angeordnet sind.

d) Ein weiterer Besuch an demselben Tag ist berechnungsfähig

aa) nach ambulanter Entbindung in den ersten zehn Tagen nach
der Geburt nach den Nummern 25 oder 26 sowie

bb) unabhängig von der Art der Entbindung nach den Nummern
25, 26, 29, 32 oder 33 während des gesamten Zeitraums bis zum
Ablauf von acht Wochen nach der Geburt bei Vorliegen insbe-
sondere folgender Besuchsgründe: schwere Stillstörungen, verzö-
gerte Rückbildung, nach Sekundärnaht oder Dammriss III. Grades,
bei Beratung und Anleitung der Mutter zur Versorgung und
Ernährung des Säuglings im Anschluss an dessen stationäre Be-
handlung oder nach ärztlicher Anordnung. Der Grund ist in der
Rechnung anzugeben. Mehr als zwei Besuche an demselben Tag
sind nur berechnungsfähig, wenn sie ärztlich angeordnet worden
sind.

e) Nach Ablauf von acht Wochen nach der Geburt sind Besuche nur
auf ärztliche Anordnung bei pathologischem Wochenbettverlauf be-
rechnungsfähig.

11



Hausbesuche:
HebRech-Automatikfunktion ‘00B’

(22) Hausbesuch nach der Geburt 24,50 22,05

(23) Hausbesuch nach der Geburt an einem Sonn-
oder Feiertag

30,50 27,45

(24) Zuschlag zu der Gebühr nach Nummer 22 oder
Nummer 23 für den ersten Hausbesuch nach
der Geburt

5,45 4,91

(25) Weiterer Hausbesuch an demselben Tag 24,50 22,05

(26) Weiterer Hausbesuch an demselben Sonn-
oder Feiertag

30,50 27,45

Besuche im Krankenhaus oder Geburtshaus unter
ärztlicher Leitung:

HebRech-Automatikfunktion ‘00C’

(27) Besuch im Krankenhaus oder in einer außerklini-
schen Einrichtung unter ärztlicher Leitung nach
der Geburt

9,30 8,37

(28) Besuch im Krankenhaus oder in einer außerklini-
schen Einrichtung unter ärztlicher Leitung nach
der Geburt an Sonn- und Feiertagen

11,40 10,26

(29) Weiterer Besuch im Krankenhaus oder in einer
außerklinischen Einrichtung unter ärztlicher Lei-
tung an demselben Tag

9,30 8,37

Besuche im Geburtshaus unter Hebammenleitung:

HebRech-Automatikfunktion ‘00D’

(30) Besuch in einer von Hebammen geleiteten Ein-
richtung nach der Geburt

19,10 17,19

(31) Besuch in einer von Hebammen geleiteten Ein-
richtung nach der Geburt an einem Sonn- oder
Feiertag

24,00 21,60

(32) Weiterer Besuch in einer von Hebammen gelei-
teten Einrichtung an demselben Tag

19,10 17,19

(33) Weiterer Besuch in einer von Hebammen gelei-
teten Einrichtung an demselben Sonn- oder Fei-
ertag

24,00 21,60

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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(34) Zuschlag für einen Besuch nach der Geburt von
Zwillingen und mehr Kindern zu den Gebühren
nach den Nummer 22, 23 und 25 bis 33, für das
zweite und jedes weitere Kind, je Kind

8,20 7,38

Bei den Automatikfunktionen ‘00B’, ‘00C’ und
‘00D’ wird der Zuschlag automatisch eingefügt.

(35) Fernmündliche Beratung der Wöchnerin 4,90 4,41

HebRech-Automatikfunktion ‘00T’

(36) Erstuntersuchung des Kindes einschließlich Ein-
tragung der Befunde in das Untersuchungsheft
für Kinder (U1) nach den Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses über die Früher-
kennung von Krankheiten bei Kindern bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtli-
nien) in der jeweils geltenden Fassung

7,10 6,39

Bei Benutzung der Automatikfunktion Geburt
‘00E’ wird die U1 automatisch eingefügt.

(37) Entnahme von Körpermaterial zur Durchfüh-
rung notwendiger Laboruntersuchungen nach
den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über die ärztliche Betreuung während
der Schwangerschaft und nach der Entbindung
(Mutterschafts-Richtlinien) oder nach den Richt-
linien des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Früherkennung von Krankheiten bei
Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
(Kinder-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fas-
sung, je Entnahme, einschließlich Veranlassung
der Laboruntersuchung(en), Versand- und Por-
tokosten, Dokumentation nach den vorgenann-
ten Richtlinien und Befundübermittlung

5,45 4,91

Leistungen nach Nummer 37 sind nur berechnungs-
fähig, soweit sie nicht bereits im Mutterpass oder im
Untersuchungsheft für Kinder dokumentiert sind.

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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D. Sonstige Leistungen

(38) Wache auf ärztliche Anordnung, je angefangene
Stunde

16,30 14,67

(39) Wache auf ärztliche Anordnung bei Nacht, an
Samstagen ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Fei-
ertagen, je angefangene Stunde

20,70 18,63

(40) Rückbildungsgymnastik bei Unterweisung in der
Gruppe, bis zu zehn Teilnehmerinnen je Gruppe
und höchstens zehn Stunden, für jede Teilneh-
merin je Unterrichtsstunde (60 Minuten)

5,45 4,91

Die Leistung nach Nummer 40 ist nur berechnungs-
fähig, wenn die Rückbildungsgymnastik in den ersten
vier Monaten nach der Geburt begonnen und bis zum
Ende des neunten Monats nach der Geburt abge-
schlossen wird.

(41) Beratung der Mutter bei Stillschwierigkeiten 24,50 22,05

(42) Fernmündliche Beratung der Mutter bei Still-
schwierigkeiten

4,90 4,41

Die Gebühren nach den Nummern 41 und 42 sind
frühestens nach Ablauf von acht Wochen nach der
Geburt bis zum Ende der Abstillphase berechnungs-
fähig. Sie sind jeweils höchstens zweimal in diesem
Zeitraum berechnungsfähig.

Nr Leistung Gebühr in Euro

West Ost 90%
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Hinweise zu Privatrechungen
Bei Privatpatienten richten Sie Ihre Rechnung direkt an die betreute Frau,
nicht an die Versicherung. Maßgeblich für die Gebührenhöhe ist die
Privatgebührenverordnung des jeweiligen Bundeslandes:

Land max. Faktor
Gebühren 5)

max. Faktor
Wegegeld

Faktor bezieht sich
auf HebGV 4)

Baden-W. 1)

Bayern 1,8 x 1 x jew. aktuelle
Berlin 2 x 1 x jew. aktuelle
Brandenburg 2 x 90% 1 x jew. aktuelle
Bremen 2 x 1 x jew. aktuelle
Hamburg 3) 2 x 2 x jew. aktuelle
Hessen 2 x 2 x vom 24.7.2004
Mecklenbg-V. 2 x 90% 1 x jew. aktuelle
Niedersachsen 2 x 2 x vom 24.7.2004
Nordrhein-W. 1,8 x 1 x vom 24.7.2004
Rheinland-Pfalz 2 x 1 x jew. aktuelle
Saarland 2 x 1 x jew. aktuelle
Sachsen 2 x 90% 2) 1 x jew. aktuelle
Sachsen-A. 2 x 1 x jew. aktuelle
Schleswig-H. 2 x 1 x jew. aktuelle
Thüringen 2 x 90% 1 x jew. aktuelle

Anmerkungen zur Tabelle

1. Baden-Württemberg hat eine eigene Gebührenverordnung, die sich
nicht an die gesetzliche Gebührenverordnung (Kasse) anlehnt.

2. In Sachsen ist die Abrechnung von Beihilfeempfängern auf den 1,8-fa-
chen Satz begrenzt.

3. Die Hamburger GebO weicht in zwei Punkten ab: Die Leistung
Dammnaht wurde auf 51,13 Euro (100,- DM) erhöht (bis zum doppelten
Satz abrechenbar) und zusätzlich gibt es die Leistung Dauerrufbereitschaft,
die mit bis zu 306,78 Euro (600,- DM) vergütet wird.

4. Die Bedeutung des Faktors: Nicht in allen Ländern bezieht sich der
Faktor automatisch auf die jeweils aktuelle Kassengebührenverordnung. In
einigen Ländern bezieht sich der Faktor auf die zum Zeitpunkt der
Verordnung gültige Kassengebührenverordnung. Damit erfolgt keine
automatische Anpassung, wenn die Kassengebühren steigen! In Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Niedersachsen gilt der 2-fache Satz der Kassenge-
bühren-Verordnung von 24.7.2004 bis eine neue Privat-GebO verab-
schiedet wurde.

5. Die Gebührenhöhe ist entsprechend dem Aufwand bis zum maximalen
Faktor zu gewichten. Tipp: Nicht immer den Maximalsatz verwenden.
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Diese Broschüre senden wir Ihnen gerne gegen Einsendung eines

frankierten Rückumschlags zu.
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